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lllndtPttfttfltdl • -V' #fr«uen gtießes- nitb gSunbcrttieft tnu|t bu eltt ginbl'eiit fein ober ein $efb ;
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a»It ©übe biefeê Sapreg gept
bie erfte ißeriobe bet ttor brei
Satiren in iöafel eingeführten
gewerblichen ©cpiebggericpte zu
©nbe unb eg finb bie Senmap»
ten angeorbnet, roetdEje unter ben

beteiligten trecfen eine lebhafte Setoegung peroorgerufen

haben, moraug man mopl auf bit 23ebeutung ber Snftitution
einen günftigen ©cpluß Riehen barf. 3u einer öffentlichen
25erfammlung hat £>err ©erieptgpräfibent törobbeef bie Spätig»
feit ber gewerblichen ©epiebggeriebte beleuchtet. ©r erinnerte,
tnie mir bem bezüglichen Seferate ber „Sat.=3t0-" entnehmen,

baran, baff bie ©chiebggericpte fiep pinficptlicp ihrer fachlichen

3uftänbigfeit, foroie pinficptlicp ber 3ufammenfeßung non ben

gewöhnlichen ©eriepten unterfcheiben. 3n SJegug auf ben

leßtern fßunft tfjeilte er mit, baß bie tBerufgoertretung nicht
eine fo wichtige Solle bei ben gewerblichen ©epiebggeriepten

Zu fpielen pflege, wie matt gewöhnlich annehme. 2Bicptiger
alg fie fei bie 23ertretung ber ©tänbe, ber Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer. 3mar ift ®err Srobbect überzeugt, baß bie

früheren juriftifchen Siebter feittegmegg, wie man behauptet,
einfeitig zu ©unften ber Arbeitgeber bigponirt gemefer. feien,
allein fie waren nicht gut, fonbern einfeitig orientirt. Senn
bie ©ppertifen, welche jeweilen zur Drientirung eingeholt
mürben, würben meift oon Arbeitgebern eingeholt nub fonn=
ten barum ber ©inmenbung nicht begegnen, baß fie bie ®e»

fahr ber ©infeitigfeit in fich trügen. Aflerbingg pflegen bie

Siebter rechtlich nicht an bie ©ppertife gebunben zu fein;
allein in 2Birflicp£eit hielt man fich boep meifteng an bie=

felben unb mar fo nicht gehörig orientirt. Sei ben gemerb»
lichen ©epiebggeriepten funftionirt bag berufliche ©lement nicht
alg ©pperte, fonbern als Siebter, wag mepr 3utrauett ein=

flößt. ©in fernerer Sortpeil ber gewerblichen ©cpiebggericpte
beftept barin, baß ein Speil ber öeoölEerung zur Secpt»
fpreepung herangezogen wirb, ber fonft nicht beim Secptg»
wefen betpeiligt wirb.

©in gnteg 3ei«hen ift eg, baß ber üjßräfibent fepr feiten
bazu gelaugt, zrotfepen ben beiben 23erufgricptem zu entfepetben.
Senn eg zeigt, baß bie Sicpter fiep nicht zu Anwälten ber

Parteien begrabiren laffen, fonbern ihr Sicpteramt ernft auf»
faffen. g-ür eine einheitliche Secptfprecpung ift ber ftänbige
tßoifißenbe beforgt. Sicpt unwichtig ift eg, baß bie fèanb»
mertgübung burcp bag ©eriept feftgeftellt wirb. 3« Dielen

gälten bezieht fiep bag ©efeß auf fie. Aucp für bie beoor»
ftepenbe ©emerbegefeßgebung ift eg midptig, baß bie §anb=
merfgübung feftgeftellt werbe. Sie gegenwärtige ©efeßgebung
über ben Sienftoertrag ift äußerft liicfenpaft. Saraug erflärt
eg fich, baß fo Diele ©treitigEeiten barüber an bag ©eriept
gelangen, wäprenb aug gabriEoerpältniffen weniger gälle an
bagfelbe fommen. Alg mistigen ©runbfaß läßt fiep ang
ber fpaptg ber Scpiebggericpte golgenbeg perborpeben: 28er
fiep in ein Sienftoerpältniß begibt, oerpflicptet fiep zu ar»
betten, wer Sienfte in Anfprucp nimmt, ift Oerpflicptet, zu
bezahlen unb fie anftänbig zu bepanbeln. ©runb zur Auf»
löfung beg Sienftoertrageg ift barum AHeg, mag btefent
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Die gewerblichen Schieds-
gerichte in Bafel.

Mit Ende dieses Jahres geht
die erste Periode der vor drei

Jahren in Basel eingeführten
gewerblichen Schiedsgerichte zu
Ende und es sind die Neuwah-
len augeordnet, welche unter den

betheiligten Kreisen eine lebhafte Bewegung hervorgerufen
haben, woraus man wohl auf dir Bedeutung der Institution
einen günstigen Schluß ziehen darf. In einer öffentlichen
Versammlung hat Herr Gerichtspräsident Brodbeck die Thälig-
keit der gewerblichen Schiedsgerichte beleuchtet. Er erinnerte,
wie wir dem bezüglichen Referate der „Nat.-Zig." entnehmen,

daran, daß die Schiedsgerichte sich hinsichtlich ihrer sachlichen

Zuständigkeit, sowie hinsichtlich der Zusammensetzung von den

gewöhnlichen Gerichten unterscheiden. In Bezug auf den

letztern Punkt theilte er mit, daß die Berufsoertretung nicht
eine so wichtige Rolle bei den gewerblichen Schiedsgerichten

zu spielen pflege, wie man gewöhnlich annehme. Wichtiger
als sie sei die Vertretung der Stände, der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer. Zwar ist Herr Brodbeck überzeugt, daß die

früheren juristischen Richter keineswegs, wie man behauptet,
einseitig zu Gunsten der Arbeitgeber disponirt gewesen seien,

allein sie waren nicht gut, sondern einseitig orientirt. Denn
die Expertisen, welche jeweilen zur Orientirung eingeholt
wurden, wurden meist von Arbeitgebern eingeholt und konn-
ten darum der Einwendung nicht begegnen, daß sie die Ge-

fahr der Einseitigkeit in sich trügen. Allerdings pflegen die

Richter rechtlich nicht an die Expertise gebunden zu sein;
allein in Wirklichkeit hielt man sich doch meistens an die-
selben und war so nicht gehörig orientirt. Bei den gewerb-
lichen Schiedsgerichten funktionirt das berufliche Element nicht
als Experte, sondern als Richter, was mehr Zutrauen ein-
flößt. Ein fernerer Vortheil der gewerblichen Schiedsgerichte
besteht darin, daß ein Theil der Bevölkerung zur Recht-
sprechung herangezogen wird, der sonst nicht beim Rechts-
wesen betheiligt wird.

Ein gutes Zeichen ist es, daß der Präsident sehr selten
dazu gelangt, zwischen den beiden Berufsrichtern zu entscheiden.
Denn es zeigt, daß die Richter sich nicht zu Anwälten der

Parteien degradiren lassen, sondern ihr Richteramt ernst auf-
fassen. Für eine einheitliche Rechtsprechung ist der ständige
Vorsitzende besorgt. Nicht unwichtig ist es, daß die Hand-
werksübung durch das Gericht festgestellt wird. In vielen
Fällen bezieht sich das Gesetz auf sie. Auch für die bevor-
stehende Gewerbegesetzgebung ist es wichtig, daß die Hand-
werksübung festgestellt werde. Die gegenwärtige Gesetzgebung
über den Dienstvertrag ist äußerst lückenhaft. Daraus erklärt
es sich, daß so viele Streitigkeiten darüber an das Gericht
gelangen, während aus Fabrikverhältnissen weniger Fälle an
dasselbe kommen. Als wichtigen Grundsatz läßt sich aus
der Praxis der Schiedsgerichte Folgendes hervorheben: Wer
sich in ein Dienstverhältniß begibt, verpflichtet sich zu ar-
besten, wer Dienste in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, zu
bezahlen und sie anständig zu behandeln. Grund zur Auf-
lösung des Dienstvertrages ist darum Alles, was diesem
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©runbfape biret't zuwibertäuft. ßetcpt finb bie RSerpättniffe
nicpt immer, namentlich mo ASepauptung gegen Vepauptung
ftetjt unb bieVemeife nicpt gut erbrad^t ftnb. ®efepeSfunbe
ift für baS Stmt eines gemerbticfjeê ©cbiebricpterS menigei
notpmenbig, als ein flarer gefunber .topf unb ein fittticber
©parafter.

3m gab" 1890 würben 504, 1891 495 Slagen beim
©ericpte angepoben unb jept finb ebeitfaES bereits 470 eins

gereicht roorben. ®ie Arbeitgeber treten weniger als Kläger
auf, offenbar, roeil tpre gorberungen meift leine AtuSficht
baben, realifirt werben p fönnen. ©cpmeizer Waren im
3apre 1890 bloS 191, AuStänber 813 Kläger; im 3apre
1891 ftanben fiep 206 Schweizer unb 289 AuStänber atS

Kläger gegenüber. ®aS Vorwiegen ber AuStänber erftärt
fiep barauS, baff biefelben mit unfern SSerbältniffen nidbt
oertraut finb. Elamentlicp biete 3tatiener finb barunter, weit
fie unfere Sprache nicpt Oerfteben. Aber aucb Diele „feff*
bafte Sfunben" bot baS gewerbliche ©cbiebSgeridpt, Slrbeiter,
benen eS nicpt gelingt, fiep in eine Drbnung p fügen, Ar*
beitgeber, benen man bie gäpigfeit, mit Arbeitern umpgeben,
böEig abfpredtjen muff ober bie beftänbig in ©elbberlegenpeit
fiep befinben.

Am bäufigften finb bie ©treitigfeiten in ber zweiten
©ruppe, ©rb= unb Hochbau. Von 504 gäEen gehörten 220
bieber, baoon 136 bon 3talienern berrütjrenbe. ©S mag
bieS babon berrübren, baff Arbeit unb ßöbnung nicftt regel=

mäffig ftattfinben unb nicpt immer bie richtigen Vereinbarungen
getroffen werben, fo namenttidb bei ben ©teinbanern. Am
Wenigften fjätle zeigt bie erfte ©ruppe, ®eptilinbuftrie.

®er llmftanb, baff weniger Vergleiche als in (Senf ge=

fdptoffen p werben pflegen, rübrt offenbar baoon ber, baff
in ©enf bie p beurtpeilenben gälte an ein befonbereS ®e=

riebt gewiefen werben. UebrigenS folten ASergleicpe nur in
Zweifelhaften gälten mit fRacpbrucf angeftrebt Werben. 3«
flaren gälten foH [Recpt gefprodpen werben.

28te fommt imS eleftrifdje fitdjt ju ©tanbe?

9M)tfacbe Anregungen, welche bie [Rebaftion gerabe in
tepterer Seit erhielt, geben Verantaffung, für obige grage
eine fogenannte „populäre" Antwort p oerfueben.

®aS ©infaepfte Wäre nun, p erftären : (SIeftrigität ift
baS unb baS, in gotge beffen ift ber Vorgang bei ber Ilm*
wanbtung oon ©leftrigität in ßidpt

AEein fo gebt eS aus bem ®runbe nidbt, weit wir teiber

nodb nicht wiffen, was bie in legerer 3ett fo bienftwiEig
geworbene ©teftrizität im ®runbe genommen ift. ARan mag
fidb barüber wunbern, aber mit Unrecht, gebt eS boeb in nur
aEpbielen anberen gäEen gerabe fo. ASir haben uns nur
an bie betreffenben pbbfUalifcben unb epemifeben ©rfepeinungen
gewöhnt, biefelben finb uns felbftberftänblidb geworben, bafe
Àtiemanb mehr nach ben eigentlichen ©riinben fragt — audb

mit ber ©teftrigität wirb eS fo geben — faES eS nicht früher
gelingt, ben ©dbteier p lüften.

©o nehmen wir eine Serzenftamme, eine ®ac flamme als
eine befannnte ©rfepeinung bin unb bod) bieten biefelben noch

p löfenbe fRätpfet; erft in aEerlepter $eit bat man ftdb ein*

gebenber bamit befebäftigt, wie baS Seucpten p ©tanbe
fommt unb eine bieEeicht einmal fpäter p befpredbenbe ßöfung
gefunben, benn bie Antwort, baff unter bem Sutritt beS

©auerftoffeS ber ßuft baS Vrennmateriat oerbrennt, baff ba=

bei eine groffe Htpe ergeugt wirb, in welcher bie toplenftoff*
tbeitchen in'S ©tüpen unb ßeuihten tommen, läfft nodb bie

Hauptfrage offen, auf welche ASeife in ber glamrne bie

Sobtenftofftbeitcben gerabe an ber notbwenbigen ©tefle ent*

flehen unb bergeben, ^ann uns hier, wie erwähnt, bie

©bemie bodf mehr ober Weniger grünblicpe AuStunft geben,

fo fdbeitern aEe ©rflärnngSberfuche boEftänbig an uns nodb

biet einfacher fdbeineitben Vorgängen.

ASie fetbftoerftänbticb ift eS nicht, bafj ein oon ber Huub
toSgetaffener Apfet pr ©rbe fäEt, er ift ja fcpwer unb muff
faEen, ober wenn wir uns miffenfcbaftlicper auSbriicfen, fagen
wir, bie ©rbe unb ber Apfel finb eben zwei Körper, bie ficb
anziehen.

Aber tonnen wir mit bem ASorte „AtiziepungSfraft" eine
beutliche VorfteEung beS eigentlichen Vorganges oerbinben?

®iefe ©inteitung mag entfebutbigenb barauf pinmeifen,
baff eS teiber fein ungewohntes Unglüct ift, wenn man bie

©rfdbeinungen ber ©teftrizität ihrem innersten ASefen nach
nicht Z" erftären oermag. 3tt fotdben gäEen hilft man ficb
mit Hbfwttjefen, mit Annahmen, welche genügen, um mit ben

betreffenben ©rfdbeinungen inSbefonberS redbnerifdj pantiren
ZU fönnen unb welche fo lange zu fRecht befteben, als ficb
feine [Rechenfehler bei ber Anwenbung unb Sontroflirung
mit ber ASirflicpfeit berauSfteEen. ©o bat bie ASiffenfcpaft
im ßaufe ber 3ett für baS ßiept eine Hbfotbefe auf* unb
ausgebaut, welche annimmt, baff baS ßidbt burcp Schwingungen
ber fteinften ®beitchen zu ©tanbe fommt, baff biefe ©cpmin*
gungen als ASeflen aufgefafft werben müffen, beren berfdbie=
bene ßänge ben berfepiebenen garben entfpriept. Sei ber

©teftrizität finb Wir teiber noch nicht fo weit unb mag ba=

rauf bingemiefen werben, baff bie manchmal aus ben Ver*
fuchen beS ®r. Herp gezogenen ©htüffe, über bie SSermanbt*

fchaft ber ©teftrizität mit bem ßichte biet zu Weit geben.

®ie AfeEenerfdbeinungen, bie ®r. §erp epperimenteE berbor»

Zurufen oermoctjte, finb unter ganz fpezieEen ilmftänben enr=

ftanben, bie mit einem ©teidjftrom z- S. nichts gemein haben.
®ie tägliche ©rfabrung zeigt nun, bab ftch bie ©teftrizität
in ®räbten mehr ober weniger gut fortteiten läfft, baff weiterS
bie ßuft, Welche unfere ®räbte umgibt, glüeftidbermeife febr
ungeeignet bazu ift, fo bafe wir bie einmal erzeugte ©leftrU
Zität bübfcb in unfern ®räbten behalten.

Aßenn wir zur ©rreidpng ber Sßerftänbticbfeit beS

fotgenben ein Aitb anwenben woEen, fo fönnen wir fagen,
bie ©teftrizität ftiefft in ben ®räbten fort. Alan bat ja
früher auch angenommen, bie ©teftrizität fei ein unwägbares
gtuibum, baS an beliebige Orte wie ein rinnenbeS ASaffer
geleitet werben fann. ©teEen wir unS nun bor, ein fotdber

ßeitungSbrabt fei - eine ASafferteitungSröbre, fo bringt baS

gewählte Söitb gleich fotgenbe ©chlüffe mit fiep. 1. Um am
©nbe ber ßeitung pro ©tunbe eine beftimmte Alenge ASaffer

Zu erhalten, (Strommenge) muff bie ßeitung bei einmal ge-

gebenem ®rucf (Spannung), unter welchem ficb baS ASaffer
in ber ßeitung befinbet, einen beftimmten oon gaE zu gaE
ZU berechnenben Duerfchnitt haben ober bon einer beftimmten
ASeite fein. 3e geringer ber ®ruc£ (Spannung) befto weiter
bie Aöbre (je biefer ber ®rabt). ®ann mufe bie ßeitung
überaE bidft fein, fonft entfteben SSertufte, bie hier zu ASaffer*
fdfäben führen, bort .zu Aerluften nnb bei nicht fachgemäß
ausgeführten Anlagen unter Umftänben fogar zu geuerfd)äben.

gerner: ®aS ASaffer in ber ßeitung (bie ©teftrizität in
bem ®rapt) reibt fidf an ben 3nnenwanbungen ber Etöbren
unb überaE wo fReibung ift, entftept ASärme, wie wir ja
täglich 3- S3- &ei fdbtedbt gefchmirten Apen wahrnehmen. Aîan
ift bunh Verengerung ber [Röhre ober ©rpöbung beS ®rudeS
im ©tanbe, bie [Reibung fo zu fteigern, baff bie [Röhren ftpr
beife werben, wir wiffen, baff warmlaufenbe Apen gtüpenb
Werben fönnen. ERau fagt bann, bie bem ftiefeenben ASaffer
innewobnenbe tebenbige Alraft ift in ABärme umgefept worben.

3n ASerfotg biefer ©cfjlüffe haben mir, nm eteftrifcbeS ßiept

ZU erhalten, nichts weiter zu tpun, als an ber ©teEe, wo
wir baS ßiebt hüben woEen, ber ©teftrizität ben ABeg redpt

fauer zu machen; wir fcpalten fchtechte ßeiter ein, bünne

^obtenfäbcn. ®iefetben werben gtüpenb unb mürben zulept
leudpten, wenn biefelben niebt an ber freien ßuft oerbrennen
müfften. ®ejfbalb fchtiefet man bie Äobtenfäben in luftleer
gemachte ©laSglocfen ein.

©ine eteftrifepe ©tüptampe ift baper nichts weiter, als
ein abfidpttich aus fdblecpten ßeitern pergefteEteS ©tücf ber
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Grundsatze direkt zuwiderläuft. Leicht sind die Verhältnisse
nicht immer, namentlich wo Behauptung gegen Behauptung
steht und die Beweise nicht gut erbracht sind. Gesetzeskunde
ist für das Amt eines gewerbliches Schiedrichters weniger
nothwendig, als ein klarer gesunder Kopf und ein sittlicher
Charakter.

Im Jahre 1890 wurden 504, 1891 495 Klagen beim
Gerichte angehoben und jetzt sind ebenfalls bereits 470 ein-
gereicht worden. Die Arbeitgeber treten weniger als Kläger
auf, offenbar, weil ihre Forderungen meist keine Aussicht
haben, realisirt werden zu können. Schweizer waren im
Jahre 1890 blos 191, Ausländer 313 Kläger; im Jahre
1891 standen sich 206 Schweizer und 289 Ausländer als
Kläger gegenüber. Das Vorwiegen der Ausländer erklärt
sich daraus, daß dieselben mit unsern Verhältnissen nicht
vertraut sind. Namentlich viele Italiener sind darunter, weil
sie unsere Sprache nicht verstehen. Aber auch viele „seß-
hafte Kunden" hat das gewerbliche Schiedsgericht, Arbeiter,
denen es nicht gelingt, sich in eine Ordnung zu fügen, Ar-
beitgeber, denen man die Fähigkeit, mit Arbeitern umzugehen,
völlig absprechen muß oder die beständig in Geldverlegenheit
sich befinden.

Am häufigsten sind die Streitigkeiten in der zweiten
Gruppe, Erd- und Hochbau. Von 504 Fällen gehörten 220
hieher, davon 136 von Italienern herrührende. Es mag
dies davon herrühren, daß Arbeit und Löhnung nicht regel-
mätzig stattfinden und nicht immer die richtigen Vereinbarungen
getroffen werden, so namentlich bei den Steinhauern. Am
wenigsten Fälle zeigt die erste Gruppe, Textilindustrie.

Der Umstand, daß weniger Vergleiche als in Genf ge-
schloffen zu werden pflegen, rührt offenbar davon her, daß
in Genf die zu beurtheilenden Fälle an ein besonderes Ge-
richt gewiesen werden. Uebrigens sollen Vergleiche nur in
zweifelhaften Fällen mit Nachdruck angestrebt werden. In
klaren Fällen soll Recht gesprochen werden.

Wie kommt das elektrische Licht zu Stande?

Mehrfache Anregungen, welche die Redaktion gerade in
letzterer Zeit erhielt, geben Veranlassung, für obige Frage
eine sogenannte „populäre" Antwort zu versuchen.

Das Einfachste wäre nun, zu erklären: Elektrizität ist
das und das, in Folge dessen ist der Vorgang bei der Um-

Wandlung von Elektrizität in Licht
Allein so geht es aus dem Grunde nicht, weil wir leider

noch nicht wissen, was die in letzterer Zeit so dienstwillig
gewordene Elektrizität im Grunde genommen ist. Man mag
sich darüber wundern, aber mit Unrecht, geht es doch in nur
allzuvielen anderen Fällen gerade so. Wir haben uns nur
an die betreffenden physikalischen und chemischen Erscheinungen
gewöhnt, dieselben sind uns selbstverständlich geworden, daß
Niemand mehr nach den eigentlichen Gründen frägt — auch

mit der Elektrizität wird es so gehen — falls es nicht früher
gelingt, den Schleier zu lüften.

So nehmen wir eine Kerzenflamme, eine Gasflamme als
eine bekannnte Erscheinung hin und doch bieten dieselben noch

zu lösende Räthsel; erst in allerletzter Zeit hat man sich ein-
gehender damit beschäftigt, wie das Leuchten zu Stande
kommt und eine vielleicht einmal später zu besprechende Lösung
gefunden, denn die Antwort, daß unter dem Zutritt des

Sauerstoffes der Luft das Brennmaterial verbrennt, daß da-
bei eine große Hitze erzeugt wird, in welcher die Kohlenstoff-
theilchen in's Glühen und Leuchten kommen, läßt noch die

Hauptfrage offen, auf welche Weise in der Flamme die

Kohlenstofftheilchen gerade an der nothwendigen Stelle ent-
stehen und vergehen. Kann uns hier, wie erwähnt, die

Chemie doch mehr oder weniger gründliche Auskunft geben,
so scheitern alle Erklärungsversuche vollständig an uns noch

viel einfacher scheinenden Vorgängen.

Wie selbstverständlich ist es nicht, daß ein von der Hand
losgelassener Apfel zur Erde fällt, er ist ja schwer und muß
fallen, oder wenn wir uns wissenschaftlicher ausdrücken, sagen

wir, die Erde und der Apfel sind eben zwei Körper, die sich

anziehen.
Aber können wir mit dem Worte „Anziehungskraft" eine

deutliche Vorstellung des eigentlichen Vorganges verbinden?
Diese Einleitung mag entschuldigend darauf hinweisen,

daß es leider kein ungewohntes Unglück ist, wenn man die

Erscheinungen der Elektrizität ihrem innersten Wesen nach
nicht zu erklären vermag. In solchen Fällen hilft man sich

mit Hypothesen, mit Annahmen, welche genügen, um mit den

betreffenden Erscheinungen insbesonders rechnerisch Hantiren
zu können und welche so lange zu Recht bestehen, als sich

keine Rechenfehler bei der Anwendung und Kontrollirung
mit der Wirklichkeit herausstellen. So hat die Wissenschaft
im Laufe der Zeit für das Licht eine Hypothese auf- und
ausgebaut, welche annimmt, daß das Licht durch Schwingungen
der kleinsten Theilchen zu Stande kommt, daß diese Schwin-
gungen als Wellen aufgefaßt werden müssen, deren verschie-
dene Länge den verschiedenen Farben entspricht. Bei der

Elektrizität sind wir leider noch nicht so weit und mag da-

rauf hingewiesen werden, daß die manchmal aus den Ver-
suchen des Dr. Hertz gezogenen Schlüsse, über die Verwandt-
schaft der Elektrizität mit dem Lichte viel zu weit gehen.

Die Wellenerscheinungen, die Dr. Hertz experiment«!! hervor-
zurufen vermochte, sind unter ganz speziellen Umständen em-
standen, die mit einem Gleichstrom z. B. nichts gemein haben.
Die tägliche Erfahrung zeigt nun, daß sich die Elektrizität
in Drähten mehr oder weniger gut fortleiten läßt, daß weiters
die Luft, welche unsere Drähte umgibt, glücklicherweise sehr

ungeeignet dazu ist, so daß wir die einmal erzeugte Elektri-
zität hübsch in unsern Drähten behalten.

Wenn wir zur Erreichung der Verständlichkeit des Nach-
folgenden ein Bild anwenden wollen, so können wir sagen,
die Elektrizität fließt in den Drähten fort. Man hat ja
früher auch angenommen, die Elektrizität sei ein unwägbares
Fluidum, das an beliebige Orte wie ein rinnendes Wasser

geleitet werden kann. Stellen wir uns nun vor, ein solcher

Leitungsdraht sei eine Wasserleitungsröhre, so bringt das
gewählte Bild gleich folgende Schlüsse mit sich. 1. Um am
Ende der Leitung pro Stunde eine bestimmte Menge Wasser

zu erhalten, (Strommenge) muß die Leitung bei einmal ge-

geben em Druck (Spannung), unter welchem sich das Waffer
in der Leitung befindet, einen bestimmten von Fall zu Fall
zu berechnenden Querschnitt haben oder von einer bestimmten
Weite sein. Je geringer der Druck (Spannung) desto weiter
die Röhre (je dicker der Drahl). Dann muß die Leitung
überall dicht sein, sonst entstehen Verluste, die hier zu Wasser-
schäden führen, dort.zu Verlusten und bei nicht sachgemäß

ausgeführten Anlagen unter Umständen sogar zu Feuerschäden.

Ferner: Das Wasser in der Leitung (die Elektrizität in
dem Draht) reibt sich an den Jnnenwandungen der Röhren
und überall wo Reibung ist, entsteht Wärme, wie wir ja
täglich z. B. bei schlecht geschnürten Axen wahrnehmen. Man
ist durch Verengerung der Röhre oder Erhöhung des Druckes
im Stande, die Reibung so zu steigern, daß die Röhren sthr
heiß werden, wir wissen, daß warmlaufende Axen glühend
werden können. Man sagt dann, die dem fließenden Wasser
innewohnende lebendige Kraft ist in Wärme umgesetzt worden.

In Verfolg dieser Schlüsse haben wir, um elektrisches Licht
zu erhalten, nichts weiter zu thun, als an der Stelle, wo
wir das Licht haben wollen, der Elektrizität den Weg recht

sauer zu machen; wir schalten schlechte Leiter ein, dünne
Kohlenfäden. Dieselben werden glühend und würden zuletzt

leuchten, wenn dieselben nicht an der freien Luft verbrennen
müßten. Deßhalb schließt man die Kohlenfäden in luftleer
gemachte Glasglocken ein.

Eine elektrische Glühlampe ist daher nichts weiter, als
ein absichtlich aus schlechten Leitern hergestelltes Stück der
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